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24. Gesetz.: K.analräumungs- und Kanalgebührengesetz 1978; Änderung. 

24. 
Gesetz vom 5. März 1980, mit dem das Kanal
räumungs· und Kanalgebührengesetz 1978 

geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikd 1 

Das Gesetz vom 21. November 1977, LGBI. 
Nr. 2/1978, über den Betrieb und die Räumung 
von Kanalanlagen und über die Einhebung von 
Gebühren für die Benützung und Räumung von 
Unratsanlagen (Kanalrilumungs- und Kanalgebüh
rengesetz 1978), wird wie folgt geändert: 

1. § lJ Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Für Eigenheime im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z 1 des Wohnbauförderungsgesetzes 1968, BGBI. 
Nr. 280/1967, in der Fassung des Bundesgesetze• 
BGB!. Nr. 139/1979, für Kleingärten sowie für 
Kleinhäuser, Reihenhäuser und Sommerhäuser im 

Sinne des § 116 der Bauordnung fur Wien, LGBI. 
Nr. 11/1930, in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBI. Nr. 18/1976, sofern die Nutzfläche der ein
zelnen Wohnungen 130 m2, bei Familien mit mehr 
als drei Kindern 150 m', nicht übersteigt, kann mit 
Beschluß des Gemeinderates für zur Bewässerung 
von Grünflächen verwendete Wassermengen ein 
Pauschalbetrag festgesetzt werden, um den die 
gemäß § 12 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 und 4 festgestellte 
Abwassermenge für die Ermittlung der Abwasser
gebühr vermindert wird. Der pauschale Abzug die
ser Wassermengen erfolgt über Antrag !Ur die der 
Antragstellung folgenden Kalenderjahre. Das Weg
fallen der Voraussetzungen für den pauschalen 
Abzug ist dem Magistrat unverzüglich mitzutei
len.« 

Artikel II 

Dieses Gesetz. tritt mit l. Dezember 1978 in 
Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

i. V. F.;ihllc:h-Sandner 
Der Landesamtsdirekto-r: 
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